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Verfaſſungs⸗Urkunde . o y,

§. 25 . Die Inſtitute der weltlichen und geiſtlichen
WittwenCaſſe und der Brandverſicherung ſollen in,

ihrer bisherigen Verfaſſung fortbeſtehen , und un⸗

ter denSchutz der Verfaſſung geſtellt ſeyn .

ae i

Ständeverſammlung . Rechte und Pflich⸗

ten der Staͤnde⸗Glieder .

F . 26 . Die Landſtände ſind in zwey Kammern abgetheilt.

§. 27 . Die erfte Kammet befteht >
;

;

1 ) aug ben Prinzen des Großherzoglichen
Hauſes ,

2) aus den Haͤuptern der Standesherrliche
Familien ,

`

3) aus dem Landesbiſchoff dh Ginem vom

Grosherzog Lebenslaͤnglich ernannten

„ proteſtantiſchen Geiſtlichen mit dem

A ; Range eines Praͤlaten ,
A

p aus Acht Abgeordneten des Grundherrli⸗
5

~- hen Adels ,
ae A

5 ) aus Zwey Abgeordneten der Uni⸗

verſitäten,
6) aus den vom Großherdos⸗ obneRückſicht

auf Stand und Geburt , zu Mitgliedern

dieſer Kammer ernannten Perſonen .
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8 Verfaſſungs⸗Urkunde .

8. 29. Die eiga des Hauſes und die Standesher⸗
ren treten , nach erlangter Volljaͤhrigkeit , in die

Stoͤndeverſammlung ein . Won denjenigen Standes -

- herrlichen Familien, die in mehrere Zweige ſich thei⸗

len , iſt das Haupt eines jeden FamilienZweigs ,

der im Beſitz einer Standesherrſchaft ſich befindet ,

Mitglied der Erſten Kammer .

Waͤhrend der Minderjaͤhrigkeit des Beſitzers einer

Standesherrſchaft ruhet deſſen Stimme .

Die Haͤupter der adelichen Familien, welchen der

Großherzog eine Wirde des hohen Adels verleihet ,

treten , gleich den Standesherren, als erbliche Land⸗

ſtaͤnde in die Erſte Kammer . Sie muſſen aber ein

nach dem Rechte der Erſtgeburt und der Lineal⸗

Erbfolge erbliches Stamm⸗ und Lehngut beſitzen ,

pag in ver Grund : und Gefållfteuer , nach Abzug

des LaſtenLapitals, wenigſtens zu 300,00 Gulden
7

agngeſchlagen iſt .
i
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§. 29 . Bey der Wahl der Grundherrlichen Abgeord⸗
neten find ſämmtliche adeliche Beſitzer von Grund - 1

:$
SNherrſchaften, die Dag .21fte. Lebensjahrzurüuͤckgelegt

und im Lande ihren Wohnſitz haben , ſtimmfaͤhig .

Wählbar ſind alle ſtimmfaͤhige Grundherren , die

das abſte Lebensjahr zurückgelegt haben. Jede

Wahl gilt fuͤr Acht Jahre, Alle vier Jahre tritt

die Haͤlfte der GrundherrlichenDeputirten aus.
f
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l. ; Berfaſſungs-urtunde. 9

Adelichen Guͤterbeſitzern kann dr a
die Stimmfähigkeit und Waͤhlbarkeit bey der Grundz

herrenwahl beylegen , wenn ſie ein Stamm⸗

Lehngut beſitzen , das in der Grund⸗ und Gefaͤll⸗

Steuer , nach Abzug des LaſtenCapitals, wenigſtens
auf 60,000 Gulden angeſchlagen iſt , und nach dem

Rechte ber Erſtgeburt nach der
Pineal Erbfolge v

ver⸗

erbt wird .

§: 30 . In Ermangelung des Landesbiſcheff tritt der

Bisthumsverweſer in die Staͤndeverſammlung .

§. 31 . Jede der beyden LandesUnioerſitaͤten waͤhlt ih⸗

ren Abgeordneten auf Vier Jahre aus der Mitte

der Profeſſoren oder aus der Zahl der Gelehrten oder

2i
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Staatediener des Landes nath Willkühr . Nur die

ordentlichen Profeſſoren ſind ſtimmfaͤhig.
§. 32. Die Zahl der vom Großherzog ernannten Mit⸗

gilieder der Erſten Kammer aai — Per⸗

ſonen uberſteigen. f
i
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8 33, Die Zweyte Kammer beſteht aus 63 Trainin:
ten der Staͤdte und Aemter nach der dieſer Verfaſ⸗

ſungsUrkunde angehaͤngtenVertheilungsliſte .

§. 34 . Dieſe Abgeordneten werden von erwaͤhlten
Wahlmaͤnnern erwäͤhlt.

F . 35 . We wirkliches Mitglied der Erſten Rammer

i : oder bey derWahlder Grundherrenſtimmfaͤhig oder

waͤhlbar it kann weber bey Ernennung der

;

p

ppi
ia 2mam



f

5 to
< Berfaſſungs⸗Urkunde .

Wahlmänner ein Stimmrecht ausuͤben , noch als

Wahlmann oder Abgeordneter der Staͤdte
und Aem⸗

ter gewànt werden .
p

§. 36 . Alle übrigen Staatsbürger , die das 25ſte Le⸗

bensjahr zuruͤckgelegt haben , im Wahldiſtrikt alg
Buͤrger angeſeſſen ſind , oder ein oͤffentliches u mm
bekleiden , ſind bey der Wahl der Wahlmaͤnner

ktimmfähig und waͤhlbar .

§. 37. Zum Abgeordneten kann aiant Rm ohne

Rückſicht auf Wohnort, jeder durch den §. 35 . niht

a ausgeſcloſſeneStaatsbuͤrger, der

1) einer der drey Confeſſionen an⸗

gehoͤrt,

2) das Zoſte Lebensjahrzurückgelegt hat und
3) in bem Grund⸗, Haͤuſer⸗ und Gewerbſteuer⸗

Kataſter wenigſtens mit einem Capital von

10,000 Gulden eingetragen ift , oder eine

jaͤhrlichelebenslängliche Rente von wenigſtens
1500 Gulden von einem Stamm⸗oder Lehn⸗

guts⸗Beſitze, oder cine fire ſtaͤndige Beſol-⸗
4

dung oder Kirchenpfründe von gleichem Be⸗

ttrag als Staats⸗ oder Kirchendiener bezieht ,
auch in dieſen beyden letztern Faͤllen wenig⸗

ſtens irgend eine direkte SAA aus Eigen⸗
E uni ahl. .



Beamte , Pfarrer , Phyſici und andere geiſtliche

oder weltliche Localdiener koͤnnen als Abgeordnete

nicht von den Wahlbezirken gewaͤhlt werden, aoi
ihr Amtsbezirk gehört.

1 8. 38 . Die Abgeordnete der Staͤdte und Dieiis wer⸗

den auf Acht Jahre ernannt und ſo , daß die Kam⸗

mer alle zwey Jahre zu einem Viertel erneuert

wird .
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, Landes⸗ , Standes⸗ und grundherrliche Bezirks⸗
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39 . Jede neue Wahl eines Abgeordneten , die wegen

Aufloͤſung der Verſammlung oder wegen des regel⸗

maͤßigen Austritts eines Mitglieds noͤthig wird ,

zieht eine neue Wahl der Wahlmaͤnner nach ſich .

§. 406 . Jeder Austretende iſt wiederwählbar.
§. 41 . Jede Kammer erkennt uͤber die ſtreitigen Wah⸗

fen der ihr angehoͤrigen Milglieder .

§ 4 Der Großherzog ruft die Staͤnde zuſammen ,

7 fie und a5 fie auflöſen.

8. 43 . Die Aufloſung= Staͤnde bewirkt , daß alle

S durch Wahl ernannte Mitglieder der erſten und

zweyten Kammer, die Abgeordnete der Grund⸗
: herren , der Univerſitäten und derStädteund Uem

|

ter ihre Eigenſchaft verlieren .
er

; =

l §. hi Erfolgt die Aufloſung, ehe der Gegenſtand der

| Berathung erſchöpft iſt , ſo muß laͤngſtens inner⸗
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12 Verfaſſungs⸗ Urkunde .

halb drey Monaten zu einer neuen Wahl Aheitzen
werden .

§. 45 . Der Großherzog ernenntfür jeden Landtag nPräſidenten der erſten Kammer ; die zweyte Kam⸗

mer waͤhlt fuͤr die PraͤſidentenStelle drey Candi⸗
daten , wovon der Großherzog får die Dauer u a

i Verſammlung Einen beſtaͤtigt .
A

$. : Alle zwey Jahre muf eine Stånbeverfammlung
ſtatt finden ;

ïX

47 . Die Mitglieder beyder Kammern koͤnnen ihr

Stimmrecht nicht als in Perſon aus
iben , : e

§. 48 . Die Ståndeglieder find berufen , dber die Gez

genſtaͤnde ihrer Berathungen nach eigener Ueber⸗
zeugung abzuſtimmen. Sie duͤrfen von ihren Com⸗

mittenten keine Inſtructionen annehmen. `

$ 49 . Kein Staͤndeglied kann waͤhrend der Dauer

der Verſammlung, ohne ausdruckliche Erlaubniß
der Kammer , wozu es gehört, verhaftet werden ;

den Fall der Ergreifung auf friſcher That bey be⸗

gangenen beinlichen Verbrechen ausgenommen. |7

- § . 5o . Die Stånde fönnen fih nur mit den nadh gee -

RS
genwärtigemGrundgeſetz zu ihrer Berathung geeig⸗

neten oder vom Großherzog beſonders an ſie ge⸗ |
Kheehen⸗Gegenftânben a

|



Verfaſſungs⸗ Urtunde; 13

§. 51 . Es beſteht ein ſtaͤndiſcher Ausſchuß aus dem

Praͤſidenten der letzten Sitzung und drey andern

Mitgliedern der ften und : feh Mitgliedern der

2ten Sammet; deffen Wirkſamkeit auf den nament⸗

llich in dieſer Urkunde ausgedruckten Fall oder auf

die von dem letzten Landtagmit Genehmigung des

Großherzogs an ihn geriefengp eaeoe be⸗

ſchraͤnkt ift.
Diefer Ausſchuß wird vor an Schluſſe des

Landtags, auch bey jeder Vertagung deſſelben, in

beiden Kammern durch relative Stimmenmehr⸗

heit gewaͤhlt . Jede Aufloͤſung des Landtags zieht

auch die Aufloͤſung des „ wenn gleich ſchon gewaͤhl⸗
;

ten, Ausſchuſſes nad fih.
z !

9. 52 . Die Kammern koͤnnen fid weder eigenmådhtiĝ :

verſammeln , noch nach⸗ erfolgter Auflöſungoder
Vertagung beyſammen bleiben und berathſchlagen.
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Birtfamteit ber Stände⸗
Fo e 53. Ohne Zuſtimmungder Stäͤndekann uu Auf⸗

looo oy ausgeſchrieben und erhoben, werden . j

| Š > Dhe Das Auflagen⸗ Geſet wird vinder Regel für -

i zwey Jahre
groeten, ii Auflagen ——
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